
Eine Infobroschüre für 
interessierte (angehende) 
Tagespflegepersonen

Kindertagespflege 
 Ein spannendes Arbeitsfeld
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Kindertagespflege: eine berufliche 
Perspektive für Sie?

Sie suchen nach einer neuen beruflichen 
Herausforderung und haben Interesse und 
Freude an der Arbeit mit Kindern? Unabhängig 
davon, ob Sie bereits über eine pädagogische 
Ausbildung verfügen oder vorrangig durch die 
Betreuung und Erziehung ihrer eigenen Kinder 
Erfahrungen sammeln konnten – Kindertages­
pflege ist eine sehr spannende, abwechslungs­
reiche und wertvolle berufliche Tätigkeit. 
Auch für junge Eltern, die sich entscheiden, 
sich für die Erziehung ihrer eigenen Kinder 
besonders viel Zeit zu nehmen und in ihrem 
bisher ausgeübten Beruf kürzerzutreten, kann 
die Betreuung weiterer Kinder im Rahmen der 
Kindertagespflege eine tolle Option/Bereiche­
rung sein.  

In der Kindertagespflege werden vorrangig 
Kinder bis zum dritten Lebensjahr betreut. 
Die Kindertagespflege wird als gleichwertiges 
Betreuungsangebot neben der Betreuung in 
einer Kindertageseinrichtung angesehen. Sie 
zeichnet sich durch einen überschaubaren 
Rahmen und hohe Flexibilität in den Betreu­
ungszeiten aus. Das Ziel der Kindertagespflege 
ist es, Eltern die Vereinbarung von Familie und 
Beruf zu erleichtern. Sie hat den Auftrag, die 
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant­
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Person 
zu fördern. 

Was ist Kindertagespflege?

Die meisten Kindertagespflegepersonen sind 
selbstständig tätig und betreuen Kinder in 
ihrem eigenen Haushalt. Kindertagespflege­
personen können bis zu fünf Kinder gleich­
zeitig betreuen. Einige mieten für die Kinderta­
gespflege geeignete Räume an, insbesondere 
Großtagespflegestellen, bei denen sich selbst­
ständig tätige Kindertagespflegepersonen 
zusammenschließen. Einige Großtagespflege­
stellen werden von freien Jugendhilfeträgern 
geführt. Dort arbeiten Kindertagespflegeperso­
nen in einem angestellten Verhältnis.  

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen dar­

stellen, was Kindertagespflege eigentlich ge­

nau ist, wer Tagespflegeperson werden kann 

und welche Qualifizierung dafür notwendig ist.  

Natürlich möchten wir Sie auch darüber infor­

mieren, wie Kindertagespflegepersonen ver­

gütet werden, worauf Tagespflegepersonen 

Anspruch haben und wo weitere Informatio­

nen zu finden sind.  
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In Großtagespflegestellen können sich maxi­
mal drei Kindertagespflegepersonen zusam­
menschließen und bis zu 15 Kinder betreuen,  
wobei jedes Kind einer festen Kindertages­
pflegeperson zugeordnet ist. Unter bestimm­
ten Voraussetzungen ist es möglich, dass eine 
Kindertagespflegeperson mehr als 5 Betreu­
ungsverträge abschließt, z. B. wenn sie meh­
rere Kinder in Randzeiten oder mehrere Kinder 
mit nur sehr geringem Umfang betreut. 

Inklusive Kindertagespflege

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von 
einer Behinderung bedroht sind, sollen ge­
meinsam mit Kindern ohne Behinderung geför­
dert werden. Die besonderen Bedürfnisse der 
Kinder sind bei der pädagogischen Arbeit zu 
berücksichtigen.
Kindertagespflegepersonen arbeiten zur Unter­
stützung der Förderung von Kindern mit Be­
hinderung oder von Behinderung bedrohter 
Kinder unter regelmäßiger Einbeziehung der 
Eltern mit den Sozialhilfe-, den anderen Reha­
bilitationsträgern und den Leistungserbringern 
zusammen.

Was bieten Wir?

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
fördert die Kindertagespflege entsprechend 
der gesetzlichen Regelungen des Sozialge­
setzbuches VIII und dem Kinderbildungsge­
setz. 
Als öffentlicher Träger der Jugendhilfe wird 
u.a. die Eignungsprüfung und Erteilung der 
Pflegeerlaubnis, die Prüfung des Anspruchs 
auf Kindertagespflege und die Gewährung 
der laufenden Geldleistungen an die Kinder­
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tagespflegepersonen sowie die Gewährung 
der mittelbaren Bildungs- und Betreuungsar­
beit als hoheitliche Aufgaben nach dem Ge­
setz geleistet. Zudem werden die Elternbeiträ­
ge für die Kindertagespflege erhoben und die 
Vertretung bei Ausfall der Kindertagespflege­
person organisiert.
Darüber hinaus werden die Fachberatungen 
in den Familienzentren vor Ort beraten und 
weiter qualifiziert im Sinne einer stetigen 
Qualitätsentwicklung, einschließlich der Wei­
terentwicklung des Leistungsangebotes und 
der Information an die Kindertagespflegeper­
sonen über fachpolitische Entwicklungen und 
Regelungsänderungen.
Zudem erfolgt u. a. die Fachberatung bei der 
Umsetzung der geschlossenen Vereinbarung 
zu Sachverhalten einer möglichen Kindes­
wohlgefährdung und der in Einzelfällen erfor­
derlichen Zusammenarbeit mit dem Allgemei­
nen Sozialen Dienst.
Die Fachberatung in den Familienzentren vor 
Ort übernimmt unter anderem die Aufgabe, 
interessierte Frauen und Männer über die  
Tätigkeit, die Voraussetzung und die Vergü­
tung in der Kindertagespflege umfassend zu 
informieren und können Sie in ihrem Ent­
scheidungsprozess begleiten.

Die Fachberatung unterstützt Kindertages­
pflegepersonen in Bezug auf  

	• Erstberatung von Kindertagespflege­
personen und Eltern.

	• Unterstützung bei der Antragstellung.

	• Gestaltung der Eingewöhnungszeit. 

	• Abschluss eines privatrechtlichen Betreu­
ungsvertrages.

	• Begleitung des ersten Kontaktes von Kinder­
tagespflegepersonen und Eltern. 

Die Fachberatung in den Familienzentren über­
nimmt die Vermittlung der Kindertagespflege­
kinder. Zudem werden Fortbildungen, fachlicher 
Austausch und kollegiale Beratung angeboten.
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Was bringen Sie mit?

	• Freude am Umgang mit Kindern

	• Freude an der Begleitung und Förderung der 
Entwicklung von Kindern

	• Einfühlungsvermögen und Verständnis für 
die Bedürfnisse von Kindern und die indivi­
duell unterschiedlichen Lebenssituationen 
von Familien

	• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im 
Hinblick auf sich permanent verändernde 
familiäre Bedarfssituationen und die sich 
verändernden Anforderungen hinsichtlich 
der vorhandenen Betreuungssettings

	• mit Eltern partnerschaftlich zusammen­
arbeiten

	• Freude am fachlichen/kollegialen Austausch 

	• Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme an 
Fortbildungen  

	• kindgerechte Räume, in denen Kindern einen 
sicheren Ort zur Entfaltung, altersgerechten 
Entwicklung und als Rückzugsmöglichkeit 
haben

Auf dem Weg zur Kindertagespflegeperson  
werden Sie vom Amt für Kinder, Jugendliche  
und Familien und den Fachberatungen der  
Familienzentren unterstützt.

Dieser besteht aus folgenden Abschnitten:

	• Überprüfung der formalen Voraussetzungen 
(z.B. erweitertes Führungszeugnis, ärztliches 
Attest, Lebenslauf)

	• Bewerbergespräch mit den Mitarbeiterinnen 
des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien

	• Hausbesuch

	• Qualifikationskurs

	• Eignungsprüfung/Erteilung der Pflege­
erlaubnis 
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Qualifizierungskurs für Kindertages­
pflegepersonen 

Wer Kindertagespflegeperson werden möchte, 
benötigt eine Qualifikation auf der Grundlage 
eines wissenschaftlich entwickelten Lehrpla­
nes. Die Qualifizierung bereitet Sie zum einen 
auf die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson 
vor, zum anderen erhalten Sie eine fachliche 
Begleitung bei Aufnahme Ihrer Tätigkeit. Die 
Qualifizierung umfasst:

	• 300 Unterrichtseinheiten jeweils 45 Minuten 
(davon 160 tätigkeitsvorbereitende und 140 
tätigkeitsbegleitende Unterrichtseinheiten),

	• 80 Zeitstunden Praktikum (40 Stunden in ei­
ner Kindertageseinrichtung und 40 Stunden 
in einer Kindertagespflegestelle) sowie ca. 
140 Selbstlerneinheiten.

Inhalte der Qualifizierung sind u.a.:

	• Im Rahmen der Qualifizierung werden Ihnen 

die grundlegenden Entwicklungstheorien 

zum Verhalten von Kleinkindern näherge­

bracht. Sie erfahren Anregungen zur Förde­

rung von Kleinkindern und Anleitungen zu 

praktischen Methoden.

	• Die Grundlagen der Gesprächsführung  

werden geübt.

	• Die Grundlagen einer selbstständigen Tätig­

keit werden Ihnen vermittelt.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien be­

teiligt sich an Ihren Kosten für Ihre Qualifikation.
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Was verdienen Sie als Kindertages­
pflegeperson? 

Kindertagespflegepersonen erhalten eine mo­
natliche Geldleistung für ihre Tätigkeit vom 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien. Die 
Auszahlung der laufenden Geldleistung an die 
Kindertagespflegeperson erfolgt als monatli­
che Pauschale pro Kind. Die laufende Geldlei­
stung erhöht sich jährlich um 1,5%.

Wo erhalten Sie weitere Informa­
tionen zur Kindertagespflege?

Weitere Informationen zur Kindertagespfle­
ge finden Sie auf der Homepage des Kreises 
Warendorf, insbesondere in den Richtlinien zur 
Förderung der Kindertagespflege im Zuständig­
keitsgebiet des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien des Kreises Warendorf. 

Die laufende Geldleistung an die Kindertages­
pflegeperson umfasst (Auszug aus dem Gesetz):

	• die Erstattung angemessener Kosten, die der 
Kindertagespflegeperson für den Sachauf­
wand entstehen,

	• einen leistungsgerechten Betrag zur Aner­
kennung der Förderleistung der Kindertages­
pflegeperson unter Berücksichtigung des 
zeitlichen Umfanges, der Anzahl sowie des 
Förderbedarfs der betreuten Kinder,

	• die Erstattung nachgewiesener Aufwendun­
gen für Beiträge zu einer Unfallversicherung 
(BGW),

	• die hälftige Erstattung nachgewiesener Auf­
wendungen zu einer angemessenen Alters­
sicherung,

	• die hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Kranken- und Pflegeversicherung,

	• den Betrag für mittelbare Bildungs- und Be­
treuungsarbeit.

Zudem können einmalige Zuschüsse zur Erst­
ausstattungen der Kindertagespflegestelle 
beantragt werden. 
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Ihre Ansprechpartner im Amt für  
Kinder, Jugendliche und Familien 

Leitung Tagesbetreuung/Tagespflege:
Kathrin Springer 

 0 25 81 - 53 51 45 
 kindertagespflege@kreis-warendorf.de

Fachberatung Kindertagespflege:
Sabine Meyer     

 0 25 81 - 53 51 42 
 kindertagespflege@kreis-warendorf.de

Andrea Gaier      
 0 25 81 - 53  51 47
 kindertagespflege@kreis-warendorf.de

Elternbeiträge/wirtschaftl. Hilfen:
Philipp Bröskamp

 0 25 81 - 53 51 48  
 kindertagespflege@kreis-warendorf.de

Ihre Fachberaterinnen in den 
Familienzentren 

Beelen: 
Beelener Familienzentrum –
Eltern für Kinder e.V.
Frau Rita Strecker

 0 25 86 - 88 18 65
 info@efk-beelen.de

Drensteinfurt/Rinkerode/Walstedde: 
AWO
Frau Dina Kühne

 01 62 - 6 34-38 04
 kuehne@awo-rle.de

Ennigerloh mit Ortsteilen: 
Familienzentrum „Pusteblume“ der AWO
Frau Nina Bisping

 01 73 - 3 91 69 95
 kindertagespflege-eloh@awo-rle.de

Everswinkel/Alverskirchen: 
ZWINKEL – Zentrum für Kinder und Familien  
Frau Britta Schröter

 0 25 82 - 66 95 83
 kindertagespflege@zwinkel.de

mailto:kindertagespflege-eloh@awo-rle.de
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Ostbevern/Brock:
Familienzentrum „Verbund Ostbevern“
Frau Claudia Niehues
Wischhausstr. 13 a

 0 25 83 - 91 86 69
 mutter-kindhilfe@t-online.de

Sassenberg/Füchtorf: 
Familienzentrum Sassenberg/Füchtorf  
in Kooperation mit der Mutter-Kindhilfe  
Sassenberg-Füchtorf e.V.
Frau Claudia Niehues

 0 25 83 - 91 86 69
 mutter-kindhilfe@t-online.de

Sendenhorst/Albersloh: 
AWO
Frau Dina Kühne

 01 62 - 6 34-38 04
 kuehne@awo-rle.de

Telgte/Westbevern-Vadrup: 
Kinder- und Jugendwerk Telgte e.V.
Frau Anna Westhues

 01 57 - 73 81 03 49
 kindertagespflege.telgte@gmail.com

Wadersloh/Diestedde/Liesborn: 
Familienzentrum St. Margareta
Frau Birgit Dohr

 0 25 23 - 73 14
 kita.stmargareta-wadersloh@bistum-muenster.de

Warendorf/Einen/Milte/Müssingen: 
Familienzentrum der AWO in Warendorf
Frau Nina Bisping

 01 73 - 3 91 69 95
 kindertagespflege-waf@awo-rle.de

Freckenhorst/Hoetmar: 
Familienzentrum Freckenhorst –
Kindergarten Wichtelhöhle
Frau Ursula Austermann

 01 57 - 82 24 30 05
 kindertagespflege2@mutter-kind-hilfe.de

mailto:kindertagespflege-waf@awo-rle.de
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